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der Franken“ zu sich gerufen habe (scilicet heißt nicht „außerdem“!), 
und sieht auch hier „eine Unterscheidung des Geschlechts in agnatio, die 
im Falle Konrads I. von den fratres gebildet wird, und cognatio ge­
troffen“. Worauf sich diese Deutung stützt, bleibt unerfindlich. Sie ist 
schon deshalb wenig wahrscheinlich, weil Konrads Vettern Udo und 
Hermann, die zweifellos zu den maiores F rancorum gehörten, 918 sicher 
dabeigewesen sind. Ihr Vater Gebhard war ein Bruder von Konrads 
Vater gewesen; d. h. sie zählten (gemäß der Schmidschen Terminologie) 
nicht zur cognatio, sondern zur agnatio des sterbenden Königs, und trotz­
dem werden sie von dem Geschichtsschreiber offenbar zu den cognati 
gerechnet! Ein solcher Wortgebrauch war ganz gewöhnlich. Zum Beispiel 
nannte Wipo den jüngeren Konrad einen cognatus des älteren, obwohl 
er wußte, daß die beiden Vettern, die 1024 als Thronbewerber auftraten, 
ex duobus fratribus nati, also über den Mannesstamm verwandt waren48). 
Und wenn Ruotger davon sprach, daß König Heinrich I. bei seinem 
Regierungsantritt omnia regni sui ... spacia gravissimis inter cives etiam 
et cognatos dissensionibus concussa vorgefunden habe, so wollte er damit 
gewiß nicht sagen, daß in diesen Bürgerkrieg bloß diejenigen verwickelt 
gewesen seien, die über die Frauenseite miteinander verwandt waren49). 
Es sei nicht geleugnet, daß in anderen Zusammenhängen cognatus mit 
der Bedeutung eines Verwandten von der Frauenseite her vorkommen 
kann. Jedoch müßte das in jedem einzelnen Fall geprüft werden, und 
im übrigen haben wir es in DO 11 gar nicht mit dieser Vokabel zu tun, 
sondern mit cognatio.

Die römische Rechtsterminologie kannte zwar den Unterschied zwi­
schen agnatio und cognatio, aber im klassischen Latein hatte cognatio 
überwiegend den ganz allgemeinen Sinn von „Verwandtschaft“, ohne
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